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Wann und wie diirfen Sie als Personalrat
MItheStiMMEN? .......oovvieeiiicee e e

der Herbst ist eine besondere Zeit. Die Tage werden kiirzer,
die Luft klarer, und drauBen farben sich die Blatter in kraf- BEAMTENRECHT
tigen Tonen. Viele von uns spliren in dieser Jahreszeit einen
Wechsel: Wir nehmen Abschied vom Sommer und bereiten
uns innerlich auf den Winter vor. Gerade in dieser Uber-
gangsphase lohnt es sich, auch im Team innezuhalten — und
neue Kraft zu tanken. Ihnen als Personalrat bietet der Herbst WISSENSWERTES

eine wunderbare Gelegenheit, Kolleginnen und Kollegen Mitarbeiterbefragungen digital gestalten —
Ihres Gremiums zusammenzubringen. Chancen fiir den Personalrat

Fiir eine Beforderung gilt die letzte dafiir
relevante Beurteilung lhrer Kollegen

Denn wir alle wissen: Ein Team funktioniert nur dann wirk-
lich gut, wenn Vertrauen, Solidaritdt und Freude an der LESERFRAGE

Zusammenarbeit spirbar sind. Herbstaktionen sind kleine .Was muss ich bei Abordnungen wissen
Rituale, die genau das fordern. Sie zeigen: Wir achten auf- und beachten?”

einander und wir nehmen uns Zeit fiireinander.

HATTEN SIE’'S GEWUSST?

()J.G.(\'Q m Abmahnungen verschwinden nicht auto-

matisch aus der Personalakte

Chefredakteurin
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Abordnung | Lesezeit 3 Minuten

rechtswidrig

URTEIL

Versetzung einer Amtsleiterin war offensichtlich

Das Verwaltungsgericht (VG) Hamburg hat entschieden, dass die Abordnung einer Amtsleiterin
innerhalb der Hamburger Verwaltung rechtswidrig war. Der Fall zeigt, wie eng rechtliche Ent-
scheidungen und politische Vorgange in der Praxis miteinander verkniipft sein konnen (14.8.2025,

Az. 20 E 5720/25).

Der Fall: Im Dezember 2024 entschied die Hamburger Behérde
fur Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFG),
einen Antisemitismusbeauftragten erneut zu berufen. Eine Amts-
leiterin &uBerte damals rechtliche Bedenken. Ihrer Ansicht nach sei
der Bewerber nicht eindeutig der am besten geeignete Kandidat.
Sie verwies auf das Prinzip der Bestenauslese, das besagt, dass
die am besten qualifizierte Person ausgewahlt werden muss. Ein
anderer Bewerber klagte sogar gegen die Entscheidung der Ham-
burger Behorde.

Der Gegenkandidat bekam schlieBlich vor Gericht recht. Das VG
Hamburg stellte in einem Eilverfahren im Marz 2025 fest, dass die
Auswahl fehlerhaft war und die Bewerbung des Konkurrenten neu
gepriift werden miisse (Az. 6 E 66/25).

Kurz darauf geriet die Amtsleiterin selbst unter Druck. Im Juli 2025
wurde sie zunachst innerhalb der BWFG umgesetzt und sollte
dann in die Justizbehorde abgeordnet werden — allerdings auf
einen Posten deutlich unterhalb ihrer bisherigen Leitungsfunktion
und gegen ihren Willen.

Am 31. Juli 2025 legte sie Widerspruch gegen diese Abordnung
ein. Am selben Tag erschien ein Artikel in der ,taz", in dem ihr An-
walt die Vermutung duBerte, seine Mandantin sei aus politischen
Griinden , kaltgestellt” worden.

Das Urteil: Das VG Hamburg erklarte die Abordnung fir rechts-
widrig. Entscheidend war, dass die Behorde beim Erlass der Ver-
flgung keinerlei Ermessen ausgelibt hatte. Nach dem Hamburgi-
schen Beamtengesetz (§ 28 HmbBG) darf eine Abordnung nur aus
dienstlichen Griinden erfolgen und muss auf einer sorgfaltigen
Abwagung beruhen.

Ein solcher ,dienstlicher Grund” kann etwa vorliegen, wenn eine
Beamtin dauerhaft schlecht arbeitet oder wenn das Vertrauens-
verhaltnis zwischen Fithrung und Beschaftigtem so zerriittet ist,
dass ein reibungsloser Dienstbetrieb nicht mehr méglich ist. Dabei
spielt es keine Rolle, wer das gestorte Verhaltnis zu verantworten
hat — entscheidend ist allein, ob die Verwaltung dadurch hand-
lungsunfahig wird.

Die Stadt Hamburg versuchte, einen solchen Vertrauensverlust zu
begriinden. Doch das Gericht sah daftir keine Belege. Der Vorwurf
einer Minderleistung lieB sich nicht erharten.

Damit stand fiir das Gericht fest: Zum Zeitpunkt der Abordnung
gab es keinen rechtlich tragféhigen Grund, die Amtsleiterin zu ver-
setzen. Die Entscheidung war deshalb fehlerhaft.

Vorsicht mit Presseinformationen!

Allerdings wies das VG darauf hin, dass die Amtsleiterin im lau-
fenden Verfahren selbst zu einem Vertrauensverlust beigetragen

haben konnte. Ihr Anwalt hatte ndmlich Informationen aus dem
Verfahren an die Offentlichkeit weitergegeben. Selbst wenn die
Beamtin dies nicht direkt veranlasst hat, konne die Veréffent-
lichung Zweifel an ihrer Verschwiegenheitspflicht wecken. Diese
Pflicht ist im Beamtenstatusgesetz verankert und soll das Vertrau-
ensverhaltnis zwischen Beamten und Dienstherrn sichern.

Auch diese Uberlegung half der Stadt im konkreten Verfahren
nicht weiter. Denn einen solchen Vertrauensverlust hatte die Stadt
in der urspriinglichen Abordnungsverfiigung nicht genannt. Griin-
de diirfen im Nachhinein nicht einfach nachgeschoben werden,
wenn die Behdrde zuvor Gberhaupt keine eigene Abwagung vor-
genommen hat. Genau das war hier der Fall.

Damit blieb es dabei: Die Abordnung war rechtswidrig. Die Amts-
leiterin kehrte unmittelbar nach dem Beschluss wieder an ihren
Arbeitsplatz zurlick.

=2 FAZIT

Regeln beachten

Fiir Sie als Personalrat bringt das Urteil folgende Erkennt-
nisse:

1. Abordnungen brauchen eine klare Begriindung. Sie
diirfen nicht einfach als Reaktion auf unliebsames
Verhalten ausgesprochen werden. Der Dienstherr
muss darlegen, warum eine Versetzung notwendig
ist.

. .Vertrauensverlust” ist kein Freibrief. Ein bloBer Hin-
weis darauf reicht nicht. Der Vorwurf muss durch kon-
krete Tatsachen belegt sein.

. Rechtsmittel lohnen sich. Die Amtsleiterin hat ge-
zeigt, dass auch hohe Beamte sich erfolgreich gegen
willkiirliche Abordnungen wehren kénnen. Ermutigen
Sie als Personalrat Beschaftigte in solchen Situatio-
nen, rechtliche Schritte zu priifen.

. Auch wenn die Weitergabe von Unterlagen an den
eigenen Anwalt erlaubt ist, kann die Veroffentlichung
in den Medien neue Probleme schaffen. Raten Sie Be-
troffenen deshalb, vorsichtig zu sein.

Sie als Personalrat sollten bei Versetzungen und Abordnungen
genau hinsehen. Missbraucht der Dienstherr das Instrument,
kénnen Sie Beschaftigte ermutigen, dagegen vorzugehen.
Gleichzeitig sollten Sie aber auch dafiir sensibilisieren, dass
offentliche Auseinandersetzungen das Vertrauensverhaltnis zu-
satzlich belasten kdnnen.
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ARBEITSRECHT

Direktionsrecht | Lesezeit 3 Minuten

Direktionsrecht eines katholischen Klinikums
deckt ein Verbot von Schwangerschaftsabbriichen

Ein (neu) in katholischer Tragerschaft gefiihrtes Klinikum darf dem langjahrigen Chefarzt der Gyna-
kologie im Rahmen des Direktionsrechts Vorgaben dahingehend machen, dass Schwangerschafts-
abbriiche in der Klinik nicht durchgefiihrt werden diirfen (Arbeitsgericht (ArbG) Hamm, 8.8.2024,

Az. 2 Ca 182/25).

Ein Chefarzt hatte eine Nebentatigkeitsgenehmigung, mit der er
ambulante Behandlungen und Beratungen sowie ambulante Re-
produktionsmedizin vornehmen und privatambulante Sprechstun-
den abhalten durfte. Diese kann aber eingeschrankt werden, und
zwar darf sie Schwangerschaftsabbriiche ausschlieBen.

Der Fall: Ein Chefarzt der Gynakologie war seit iiber 10 Jahren bei
einem Krankenhaus beschaftigt, das zunachst unter Tragerschaft
der evangelischen Kirche stand. Im Dezember 2024 iibernahm ein
katholischer Trager das Krankenhaus im Rahmen eines Betriebs-
iibergangs.

Dieser Trager erteilte im Januar 2025 eine Dienstanweisung, in der
unter anderem Folgendes sinngemaB stand:

e Schwangerschaftsabbriiche diirfen nicht mehr durchgefiihrt
werden.

e Es gilt nur eine Ausnahme: Leib und Leben der Mutter bzw.
des ungeborenen Kindes sind akut bedroht, und es gibt keine
medizinisch mégliche Alternative, das Leben des ungebore-
nen Kindes zu retten.

Der Chefarzt der Gynakologie legte gegen diese Einschrankung
und die neue Dienstanweisung Klage ein.

Das Urteil: Das ArbG wies die Klage ab. Begriindet wurde dies
damit, dass das Krankenhaus im Rahmen seines Direktionsrechts
berechtigt war, entsprechende Vorgaben zu erlassen. Dies galt so-
wohl fiir die Tatigkeit innerhalb des Krankenhauses als auch fiir
die zulassige Nebentatigkeit in der Privatpraxis. Die Einschran-
kung durch die Dienstanweisung von Januar 2025 war daher
rechtmaBig.

Schauen Sie bei Dienstanweisungen genau hin

1. Dienstanweisungen genau priifen, nicht einfach
akzeptieren

Dienstanweisungen sind ein wichtiger Bestandteil der internen
Organisation einer Behorde. Sie regeln, wie Aufgaben ausgefiihrt
werden sollen und welche Vorgaben zu beachten sind. Gerade bei
kirchlichen Arbeitgebern, die ein besonderes Selbstbestimmungs-
recht haben, kann es vorkommen, dass sehr weitreichende Vor-
gaben erlassen werden. Fir Sie als Personalrat ist es daher ent-
scheidend, jede neue Anweisung kritisch zu priifen. Dabei geht
es nicht nur darum, ob die Anweisung formal korrekt ist, sondern
auch darum, ob sie im Einklang mit dem geltenden Arbeitsrecht
und den vertraglichen Vereinbarungen steht.

2. Nebentatigkeiten sorgféltig betrachten und
dokumentieren

Genehmigungen fiir Nebentatigkeiten werden oft einmalig erteilt
und gelten zunachst scheinbar dauerhaft. Denken Sie als Perso-
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nalrat aber daran, dass Dienstherren jederzeit Anpassungen oder
Einschrankungen vornehmen kénnen, wenn sich die Rahmen-
bedingungen dndern oder wenn die Nebentatigkeit gegen die
Grundsatze des Dienstherrn verstoBt.

3. Kolleginnen und Kollegen friihzeitig informieren und
beraten

Dienstanweisungen und Anderungen bei Nebentétigkeiten grei-
fen oft tief in den Arbeitsalltag ein. Sie als Personalrat haben die
Aufgabe, betroffene Kolleginnen und Kollegen friihzeitig tber ihre
Rechte und Mdglichkeiten zu informieren. Dazu gehort, aufzu-
klaren, welche Handlungsspielrdume es gibt, welche Schritte bei
Unklarheiten oder Konflikten unternommen werden kénnen und
welche internen und externen Anlaufstellen Unterstiitzung bieten.

Ein gut informierter Personalrat wirkt damit nicht nur préaventiv,
sondern starkt auch das Vertrauen im Team und sorgt fir ein faires
Miteinander.

4. Rechtliche Beratung friihzeitig einbeziehen

Manchmal ist es nicht mdglich, alle Fragen allein zu kléren. Gera-
de bei komplexen Anweisungen oder widerspriichlichen Vorgaben
kann es notwendig sein, rechtlichen Rat einzuholen. Personalrate
sollten wissen, welche Moglichkeiten der Beratung bestehen — sei
es Uber Fachanwaélte, Gewerkschaften oder behérdliche Rechts-
stellen. Eine friihzeitige Priifung verhindert, dass Probleme eska-
lieren, und sorgt dafiir, dass die Rechte der Mitarbeitenden ge-
wahrt bleiben.

5. Konsequenzen transparent machen

Es ist wichtig, dass alle Beteiligten die Auswirkungen von Dienstan-
weisungen verstehen. Jede Anweisung kann sowohl die Arbeitswei-
se als auch die personlichen Rechte der Mitarbeitenden betreffen.
Machen Sie als Personalrat deshalb transparent, welche Konse-
quenzen bestimmte Vorgaben haben kénnen, beispielsweise Ein-
schrankungen bei Nebentatigkeiten, Anderungen in der Arbeitsor-
ganisation oder ethische Richtlinien, die beachtet werden miissen.

=2 FAZIT

Verantwortung tragen

Dienstanweisungen und Nebentatigkeitsgenehmigungen
sind mehr als Formalien - sie kénnen den Alltag der Mit-
arbeitenden erheblich beeinflussen. Sie als Personalrat
haben die Verantwortung, diese Vorgaben sorgféltig zu
priifen, Kolleginnen und Kollegen zu informieren und ge-
gebenenfalls rechtliche Unterstiitzung einzubeziehen.




FUR DEN VORSITZENDEN

Personalrat aktiv gestalten | Lesezeit 3 Minuten

So integrieren Sie erfolgreich neue Mitglieder
im Personalrat

lhre Arbeit im Personalrat lebt vom Engagement aller Mitglieder. Gerade fiir neue Kolleginnen und
Kollegen ist der Einstieg in das Gremium oft herausfordernd. Die Erfahrungen vieler Personalrate
zeigen: Eine gut geplante Integration sorgt nicht nur fiir reibungslose Ablaufe, sondern starkt auch
die Motivation und das Zusammengehorigkeitsgefiihl im gesamten Gremium. Denn es kann stets

passieren, dass neue Mitglieder hinzukommen.

Neue Personalratsmitglieder stehen zundchst vor vielen Fragen:
Welche Aufgaben gehéren zu ihrer Zustandigkeit? Wie lauft die
Kommunikation mit der Verwaltung und den Mitarbeitenden ab?
Wer ist Ansprechpartner fiir welche Themen?

Ohne gezielte Einfilhrung kann Unsicherheit entstehen, die sich
auf die Arbeit des gesamten Personalrats auswirkt. Daher ist es
Aufgabe des Vorsitzes und der erfahrenen Mitglieder, neue Kolle-
ginnen und Kollegen gezielt zu begleiten.

e Einfiihrungsplan: Ein bewahrter erster Schritt ist ein struktu-
rierter Einfilhrungsplan. Dazu gehért eine Ubersicht iiber die
Aufgabenbereiche, Zustandigkeiten und Ablaufe im Personalrat.
Ebenso sollten relevante Gesetze, Dienstvereinbarungen und
aktuelle Themen zuganglich gemacht werden. Ein personliches
Gesprach mit dem Vorsitzenden oder erfahrenen Mitgliedern
hilft, Fragen direkt zu kldren und den Einstieg zu erleichtern.
Mentoring: Dariiber hinaus ist Mentoring ein wichtiges
Instrument. Ein erfahrener Kollege oder eine Kollegin kann
als feste Ansprechperson dienen, die neue Mitglieder bei Sit-
zungen begleitet, komplexe Verfahren erklart und Feedback
gibt. Dieses Vorgehen reduziert Unsicherheiten und sorgt
dafiir, dass neue Mitglieder schnell Verantwortung Giberneh-
men konnen.

Gesprache: Fordern Sie das Team Giber Kommunikation.
Gemeinsame Sitzungen, Workshops oder kleine Teambuil-
ding-Aktionen schaffen Vertrauen und stérken die Zu-
sammenarbeit. Der Personalratsvorsitzende sollte bewusst
Gelegenheiten schaffen, bei denen neue Mitglieder ihre
Ideen einbringen konnen, damit sie sich als wertvoller Teil
des Teams fiihlen.

Feedback: Eine weitere wichtige Saule ist die regelmaBige
Riickmeldung. Neue Mitglieder sollten Gelegenheit erhalten,
ihre Eindriicke zu teilen und Verbesserungsvorschldge einzu-
bringen. Natiirlich missen die erfahreneren Mitglieder auch
offen fiir Riickfragen sein. Dies verhindert Missverstandnisse
und zeigt, dass der Personalrat als Team gut zusammen-
arbeitet.

€ HINWEIS

Seien Sie vorbereitet

Planen Sie die Einfiihrung neuer Mitglieder friihzeitig und
strukturiert. Mentoring und offene Kommunikation sind
entscheidend. Nutzen Sie Teambuilding-Aktionen, um
Vertrauen und Zusammenarbeit zu fordern.

Checkliste: Neue PR-
Mitglieder integrieren

Tatigkeiten Check

Einfiihrungsplan erstellen:

o Aufgabenbereiche und Zustandigkeiten klar
darstellen

e relevante Gesetze, Dienstvereinbarungen und
aktuelle Themen bereitstellen

o wichtige Kontakte und Ansprechpartner auflisten

Personliches Gesprach fiihren:

e Erwartungen und Rollen kldren
o Uberblick tiber laufende Projekte geben

Mentoring zuordnen:

e einen erfahrenen Kollegen als feste Ansprechper-
son bestimmen

e Begleitung bei Sitzungen und wichtigen Ent-
scheidungen

o Unterstlitzung bei komplexen Verfahren und
Abldufen

Teambuilding einplanen:

e gemeinsame Sitzungen, Workshops oder kleine
Aktionen auBerhalb des Biiros

e gemeinsames Mittagessen oder Spaziergange zur
Forderung von Vertrauen

e Erfolge gemeinsam feiern

Riickmeldungen einholen:

e neue Mitglieder nach ersten Erfahrungen be-
fragen

e Verbesserungsvorschldge aufnehmen

o Unsicherheiten friihzeitig erkennen und beseiti-
gen

Verantwortung iibertragen:

e kleine Aufgaben schrittweise iibergeben

e Verantwortung sichtbar machen, um Motivation
zu steigern

e Erfolge anerkennen und sichtbar machen

Zu finden unter g

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste für die Integration neuer Personalratsmitglieder [image: ]



		Tätigkeiten

		Check



		

Einführungsplan erstellen:

		



		· Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten klar darstellen

		



		· relevante Gesetze, Betriebsvereinbarungen und aktuelle Themen bereitstellen

		



		· wichtige Kontakte und Ansprechpartner auflisten

		



		

Persönliches Gespräch führen:

		



		· Erwartungen und Rollen klären

		



		· Überblick über laufende Projekte geben

		



		

Mentoring zuordnen:

		



		· einen erfahrenen Kollegen als feste Ansprechperson bestimmen

		



		· Begleitung bei Sitzungen und wichtigen Entscheidungen

		



		· Unterstützung bei komplexen Verfahren und Abläufen

		



		Kommunikation fördern:

		



		· neue Mitglieder aktiv in Diskussionen einbeziehen

		



		· regelmäßige Feedbackrunden einplanen

		



		· Möglichkeiten schaffen, Ideen einzubringen

		



		Teambuilding einplanen:

		



		· gemeinsame Sitzungen, Workshops oder kleine Aktionen außerhalb des Büros

		



		· gemeinsames Mittagessen oder Spaziergänge zur Förderung von Vertrauen

		



		· Erfolge gemeinsam feiern

		



		Rückmeldungen einholen:

		



		· neue Mitglieder nach ersten Erfahrungen befragen

		



		· Verbesserungsvorschläge aufnehmen

		



		· Unsicherheiten frühzeitig erkennen und beseitigen

		



		Verantwortung übertragen:

		



		· kleine Aufgaben schrittweise übergeben

		



		· Verantwortung sichtbar machen, um Motivation zu steigern

		



		· Erfolge anerkennen und sichtbar machen



		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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SCHWERPUNKTTHEMA

Nutzen Sie Teambuilding & Kommunikation
fur ein starkes Miteinander im Personalrat

Der Herbst ist die ideale Zeit, um als Personalrat die Zusammenarbeit in der Dienststelle aktiv zu
fordern. Mit gezielten MaBnahmen zur Teambildung und Kommunikationsverbesserung beugen
Sie Konflikten vor, stirken den Zusammenhalt innerhalb des Personalrats und verbessern die Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern nachhaltig. In diesem Beitrag zeigen wir lhnen
praxisnahe Ideen, die sich direkt umsetzen lassen — von gemeinsamen Kochaktionen liber Spazier-
gange bis hin zu Workshops und kleinen Teamprojekten.

Als Personalrat sind Sie oft erste Anlaufstelle, wenn Spannungen
im Team entstehen oder Abteilungen nicht effektiv miteinander
kommunizieren. Ihre Aufgabe ist es, friihzeitig einzugreifen, kons-
truktive Losungen anzustoBen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
in dem sich alle Mitarbeitenden respektieren. Teambuilding-MaB-
nahmen im Herbst bieten hierfiir ideale Moglichkeiten. Das gilt
aber auch fiir Sie als Personalratsgremium selbst.

1. Gemeinsame Kochaktionen

Gemeinsames Kochen férdert nicht nur die Kommunikation, son-
dern erfordert auch Zusammenarbeit, Planung und Abstimmung.
Sie kdnnen das Event vorbereiten, Teams mischen und fir Aufga-
ben sorgen, die Uber die Abteilungsgrenzen hinausgehen. Durch
solche Aktionen lernen Personalratsmitglieder, sich aufeinander
einzustellen, Verantwortung zu iibernehmen und sich gegenseitig
zu unterstiitzen. Achten Sie darauf, die Atmosphare locker zu hal-
ten, damit alle ohne Leistungsdruck teilnehmen konnen.

2. Spaziergange und Outdoor-Aktivitaten

Herbstliche Spaziergange oder Ausfliige in die Natur ermdglichen
informelle Gesprache, die im Dienstalltag oft zu kurz kommen.
Diese gemeinsamen Erlebnisse starken das Vertrauen unterein-
ander und ermdglichen es Mitarbeitenden, sich auf persénlicher
Ebene kennenzulernen. Als Personalrat kdnnen Sie die Route oder
den Treffpunkt organisieren, Themenvorschlége fiir Gesprache ein-
bringen oder kleine Aufgaben fiir Teams vorbereiten. Spaziergan-
ge eignen sich auch, um neue Personalratsmitglieder einzubinden
und die Integration in bestehende Teams zu erleichtern.

3. Workshops und Kommunikationsformate

RegelmaBige Workshops zu Kommunikation, Feedback oder Kon-
fliktmanagement helfen, den Austausch im Gremium zu verbes-
sern. Sie als Personalrat kdnnen solche Formate initiieren oder
begleiten und dafiir sorgen, dass die Themen praxisnah auf die
Bediirfnisse zugeschnitten sind. Beispiele: Rollenspiele, in denen
schwierige Gesprache gelibt werden, oder kurze Impulsvortrage
zu aktiver Zuhortechnik. Solche MaBnahmen fordern das Ver-
standnis flreinander und starken die Fahigkeit, konstruktiv zu
kommunizieren.

Konflikte innerhalb Ihres Gremiums sind normal, kdnnen aber den
Arbeitsablauf stéren und die Stimmung im Personalrat belasten.
Spannungen sind friihzeitig zu erkennen und konstruktiv zu be-
arbeiten. Indem Sie Konfliktpravention aktiv in den Alltag integrie-
ren — etwa durch regelmaBige Gesprachsrunden, Feedbackgespra-

che oder anonyme Vorschlagshoxen —, schaffen Sie ein Umfeld, in
dem Probleme offen angesprochen werden kénnen. Friihzeitiges
Eingreifen hilft, Eskalationen zu vermeiden und die Zusammen-
arbeit langfristig zu verbessern.

Ein gutes Teamklima ist weit mehr als nur eine angenehme Be-
gleiterscheinung im Arbeitsalltag — es ist die Grundlage fir Mo-
tivation, Zufriedenheit und eine langfristig hohe Leistungsbereit-
schaft. Dort, wo sich Beschaftigte ernst genommen, unterstiitzt
und wertgeschatzt flihlen, entsteht ein Arbeitsumfeld, das nicht
nur produktiver, sondern auch menschlicher ist.

Sie als Personalrat haben in diesem Zusammenhang eine Schliis-
selrolle inne. Sie kdnnen durch gezielte MaBnahmen das Wohl-
befinden der Kolleginnen und Kollegen aktiv férdern und so einen
positiven Beitrag zum Betriebsklima leisten. Dazu gehoren einer-
seits kleine Gesten der Anerkennung, die zeigen, dass gute Arbeit
gesehen und geschatzt wird — sei es in Form von personlichen
Dankesworten, einer Karte zu einem besonderen Anlass oder der
offentlichen Wirdigung von Erfolgen. Solche Gesten kosten we-
nig, entfalten aber eine enorme Wirkung, weil sie Wertschatzung
sichtbar machen.

Insgesamt gilt: Ein gutes Teamklima entsteht nicht von selbst.
Wenn der Personalrat die Bedirfnisse der Belegschaft ernst
nimmt, zuhort, Impulse gibt und fiir ein wertschatzendes Mitein-
ander sorgt, tragt er entscheidend dazu bei, dass Motivation und
Wohlbefinden langfristig Bestand haben.

Der Herbst ist auch eine gute Gelegenheit, neue Kolleginnen und
Kollegen ins Team zu integrieren. Durch gemeinsame Aktivitaten
lernen sie schnell die Ablaufe, die Kultur und die Menschen in der
Dienststelle kennen. Personalrate konnen spezielle Programme
fiir Neuzugange organisieren, etwa Patenschaften, gemeinsame
Pausen oder kleine Kennenlernspiele. So wird die Einarbeitung an-
genehmer und neue Mitglieder fiihlen sich schneller willkommen.

Wenn Kolleginnen und Kollegen des Gremiums an verschiedenen
Standorten arbeiten, eignen sich digitale Teambuilding-Formate.
Online-Workshops, virtuelle Kaffeepausen oder digitale Spiele-
abende kénnen den Zusammenhalt fordern und die Kommu-
nikation starken. Sie als Personalrat konnen hier kreative Ideen
einbringen, die das Team auch iiber rdumliche Grenzen hinweg
verbinden.



RegelmaBigkeit und Nachhaltigkeit

Wichtig ist, dass Teambuilding kein einmaliges Ereignis bleibt.
Kleine, regelméBig angebotene Aktionen sind oft wirkungsvoller
als groBe Events. Personalrate koénnen etwa monatliche Spazier-
gange, Quartalsworkshops oder saisonale Teamaktionen einpla-
nen. Kontinuitat fordert Vertrauen und Zusammenhalt langfristig.

Feedback und Weiterentwicklung

Nach jeder MaBnahme sollten Sie als Personalrat Feedback ein-
holen: Welche Formate kamen gut an? Wo gibt es Verbesserungs-
potenzial? Diese Riickmeldungen helfen, kiinftige Aktionen noch
gezielter zu gestalten und den Bedirfnissen der Mitarbeitenden
anzupassen. So wird Teambuilding zu einem kontinuierlichen
Prozess, der die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums stetig
verbessert. Indem Sie die Aktionen regelmaBig durchfiihren, Feed-

SCHWERPUNKTTHEMA

back einholen und Abteilungsgrenzen liberwinden, starken Sie die
Motivation, das Wohlbefinden und die Leistungsbereitschaft aller
Mitglieder des Personalrats.
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lhr Beitrag zu einem funktionierenden Team

Herbstaktionen sind fiir Sie als Personalrat ein wirksames
Mittel, Teamgeist zu fordern, Kommunikation zu verbes-
sern und Konflikte zu vermeiden. Praktische MaBnahmen
wie gemeinsames Kochen, Spaziergange, Workshops
oder kleine Teamprojekte tragen zu einem positiven Be-
triebsklima bei. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zu
einem gut funktionierenden Team.

Checkliste: Teambuilding & Kommunikation im Herbst

Tatigkeiten Check
1. Zielsetzung definieren: Welche Ziele wollen Sie mit
der MaBnahme erreichen?

e Konfliktpravention

e Kommunikation innerhalb des Personalrats ver-
bessern

* neue Mitglieder integrieren

e Motivation und Zusammenhalt im Team

2. Art der Aktivitat wahlen

e Workshops zu Kommunikation, Feedback oder
Konfliktmanagement

e kleine Teamprojekte oder Spiele

e digitale Teambuilding-Formate fiir verteilte Teams

e gemeinsames Kochen oder Backen

e herbstliche Spaziergange oder kleine Outdoor-
Ausfliige

3. Organisation & Ressourcen

e Ort auswahlen: Kiiche, Park, Betriebsgelande,
Online-Plattform

e Materialien bereitstellen: Zutaten, Spiele, Work-
shop-Materialien

¢ Terminplanung: auf Arbeitszeiten abstimmen, aus-
reichend Zeit einplanen

e Budget priifen und Genehmigungen einholen

4. Ablauf gestalten

e BegriiBung und kurze Einfiihrung

o klare Aufgabenverteilung bei Gruppenaktivitéten

e Pausen und Mdglichkeiten zum informellen Aus-
tausch einplanen

o Zeit fiir Reflexion und Feedback nach der Aktivitat

5. Kommunikationsziele einbinden

e Gesprachsthemen vorbereiten, die den Austausch
fordern

Tatigkeiten Check
o Rollenspiele oder Feedbackrunden einplanen
o Moglichkeiten schaffen, dass Mitarbeitende ihre

Erfahrungen teilen kénnen

6. Konfliktpravention beriicksichtigen

o sensible Themen bewusst meiden oder moderiert
behandeln

o Neutralitat als Personalrat wahren

o friihzeitig Konfliktsignale erkennen und angemes-
sen reagieren

7. Nachbereitung & Feedback

o Feedback einholen: Was hat gut funktioniert? Was
kann verbessert werden?

e Ergebnisse dokumentieren und fiir kiinftige
Aktionen nutzen

o erfolgreiche MaBnahmen wiederholen oder als
feste Tradition einfiihren

8. Nachhaltigkeit sichern

o kleine, regelmaBige Aktionen planen (monatlich
oder quartalsweise)

e Teamaktionen in den betrieblichen Alltag inte-
grieren

e Erfolge sichtbar machen, z. B. durch Fotos, kurze
Berichte oder Lob

9. Reflexion fiir Sie als Personalrat

* Haben die MaBnahmen die Ziele erreicht?

e Welche Herausforderungen sind aufgetreten?
10. Zukunft

o Welche neuen Ideen ergeben sich fiir zukiinftige
Aktionen?

Zu finden unter g

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste: Teambuilding & Kommunikation im Herbst – So handeln Sie als Personalrat



		Tätigkeiten

		Check



		1. Zielsetzung definieren

		



		Welche Ziele wollen Sie mit der Maßnahme erreichen?

		



		· Konfliktprävention

		



		· Kommunikation innerhalb des Personalrats verbessern

		



		· neue Mitglieder integrieren

		



		· Motivation und Zusammenhalt im Team

		



		

		



		2. Art der Aktivität wählen

		



		· Workshops zu Kommunikation, Feedback oder Konfliktmanagement

		



		· kleine Teamprojekte oder Spiele

		



		· digitale Teambuilding-Formate für verteilte Teams

		



		· gemeinsames Kochen oder Backen

		



		· herbstliche Spaziergänge oder kleine Outdoor-Ausflüge

		



		

		



		3. Organisation & Ressourcen

		



		· Ort auswählen: Küche, Park, Betriebsgelände, Online-Plattform

		



		· Materialien bereitstellen: Zutaten, Spiele, Workshop-Materialien

		



		· Terminplanung: auf Arbeitszeiten abstimmen, ausreichend Zeit einplanen

		



		· Budget prüfen und Genehmigungen einholen

		



		

		



		4. Ablauf gestalten

		



		· Begrüßung und kurze Einführung

		



		· klare Aufgabenverteilung bei Gruppenaktivitäten

		



		· Pausen und Möglichkeiten zum informellen Austausch einplanen

		



		· Zeit für Reflexion und Feedback nach der Aktivität

		



		

		



		5. Kommunikationsziele einbinden

		



		· Gesprächsthemen vorbereiten, die den Austausch fördern

		



		· Rollenspiele oder Feedbackrunden einplanen

		



		· Möglichkeiten schaffen, dass Mitarbeitende ihre Erfahrungen teilen

		



		

		



		6. Konfliktprävention berücksichtigen

		



		· sensible Themen bewusst meiden oder moderiert behandeln

		



		· Neutralität als Personalrat wahren

		



		· frühzeitig Konfliktsignale erkennen und angemessen reagieren

		



		

		



		7. Nachbereitung & Feedback

		



		· Feedback einholen: Was hat gut funktioniert? Was kann verbessert werden?

		



		· Ergebnisse dokumentieren und für künftige Aktionen nutzen

		



		· erfolgreiche Maßnahmen wiederholen oder als feste Tradition einführen

		



		

		



		8. Nachhaltigkeit sichern

		



		· kleine, regelmäßige Aktionen planen (monatlich oder quartalsweise)

		



		· Teamaktionen in den betrieblichen Alltag integrieren

		



		· Erfolge sichtbar machen, z. B. durch Fotos, kurze Berichte oder Lob

		



		

		



		9. Reflexion für Sie als Personalrat

		



		· Haben die Maßnahmen die Ziele erreicht?

		



		· Welche Herausforderungen sind aufgetreten?

		



		

		



		10. Zukunft

		



		· Welche neuen Ideen ergeben sich für zukünftige Aktionen?

		



		

		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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MITBESTIMMUNG

Homeoffice & mobile Arbeit | Lesezeit 3 Minuten

mitbestimmen?

Wann und wie diirfen Sie als Personalrat

Kennen Sie das auch? In lhrer Dienststelle arbeiten immer mehr Kolleginnen und Kollegen von zu
Hause aus. Der Dienststellenleiter hat kurzerhand beschlossen, feste Tage fir Homeoffice einzufiih-
ren. Auch bei der Ausstattung mit Laptops und Handys wurden Sie als Personalrat nicht beteiligt.
Haben Sie als Personalrat hier liberhaupt Mitbestimmungsrechte?

Immer mehr Arbeit von zu Hause aus

Die Arbeitswelt verandert sich rasant. Was in der Pandemie als
Notlésung begann, ist heute fir viele Beschaftigte selbstverstand-
lich: Sie erledigen ihre Aufgaben von zu Hause aus oder unter-
wegs. Das klingt praktisch — weniger Fahrzeit, mehr Flexibilitét.
Doch es bringt auch Herausforderungen.

Oft sind Arbeitszeiten nicht mehr klar geregelt. Manche Beschaf-
tigte fiihlen sich verpflichtet, rund um die Uhr erreichbar zu sein.
Hinzu kommen technische Fragen: Wer sorgt fiir eine sichere Ver-
bindung? Wer bezahlt Strom, Internet oder ergonomisches Mobi-
liar?

Viele Dienststellenleitungen treffen hier Entscheidungen im Allein-
gang. Doch genau das darf nicht sein — denn gerade bei Home-
office und mobiler Arbeit haben Sie als Personalrat umfangreiche
Mitbestimmungsrechte.

Mitbestimmung auch im Homeoffice

Es ist eindeutig: Ob es um Arbeitszeit, Arbeitsschutz oder den Ein-
satz von IT-Systemen geht — Sie als Personalrat miissen beteiligt
werden.

o Arbeitszeit und Erreichbarkeit

Wenn die Dienststellenleitung Homeoffice-Tage verbindlich vor-
gibt, verandert sie damit die Verteilung der Arbeitszeit. Genau hier
greift Ihr Mitbestimmungsrecht. Sie miissen zustimmen, bevor sol-
che Regelungen eingefiihrt werden. Das Bundesarbeitsgericht und
das Bundesverwaltungsgericht haben mehrfach betont, dass jede
MaBnahme, die die Lage der Arbeitszeit oder den Arbeitsort nach-
haltig verandert, die Mitbestimmung des Personalrats erfordert.

e Technische Ausstattung

Auch die Frage, welche Laptops, Handys oder Software eingesetzt
werden, ist nicht allein Sache der Leitung. Sobald Software zum
Einsatz kommt, die Verhalten oder Leistung iiberwachen kann
(z. B. Zeiterfassungstools oder Tracking-Systeme), ist das Mitbe-
stimmungsrecht zwingend. Sie diirfen also nicht einfach vor voll-
endete Tatsachen gestellt werden. Sie konnen Einfluss auf Aus-
wahl, Einsatz und Sicherheitsstandards der IT nehmen.

¢ Gesundheitsschutz

Nicht zu unterschatzen: Homeoffice betrifft auch den Arbeits-
und Gesundheitsschutz. Ein Kiichentisch ist kein ergonomischer
Arbeitsplatz. Sie als Personalrat konnen hier auf klare Regelungen
drangen — etwa zu Ausstattung, Pausen, Bildschirmarbeitsplatzen
und Beleuchtung. Es geht um Pravention, nicht um Streit. Ziel ist,
dass die Beschaftigten dauerhaft gesund arbeiten konnen. Oft
diirfen auch nur bestimmte Abteilungen oder Beschaftigtengrup-
pen mobil arbeiten. Auch das wirft Fragen nach Gleichbehandlung
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auf. Achten Sie als Personalrat darauf, dass niemand benachteiligt
wird.

Praxisbeispiele fiir die Mitbestimmung

e Ein Personalrat konnte in einer groBeren Behorde durchset-
zen, dass alle Beschéaftigten mindestens 2 Tage pro Woche im
Homeoffice arbeiten diirfen, wahrend die Leitung zuvor nur
einzelne Teams ausgewahlt hatte.

e In einem Krankenhaus erzwang der Personalrat verbindliche
ergonomische Arbeitsplatze im Homeoffice — inklusive Stuhl,
Schreibtisch und Bildschirm.

¢ |n einer Stadtverwaltung wurden Zeiterfassungstools erst
nach Zustimmung des Personalrats eingefiihrt, um Uberwa-
chung und Datenschutz zu sichern.

Diese Beispiele zeigen: Mitbestimmung ist kein Hindernis, sondern
Schutz fiir die Beschéftigten. Wer friihzeitig einbezogen wird, kann
flexible Losungen gestalten, die fiir alle Seiten tragbar sind.

Ihre Handlungsmdglichkeiten als Personalrat

1. Verlangen Sie mitbestimmte Dienstvereinbarungen, die
klare Regeln schaffen. Themen: Arbeitszeit, Erreichbarkeit,
Kostenerstattung, Datenschutz, IT-Sicherheit.

2. Haben Sie den Gesundheitsschutz im Blick und fordern Sie
Gefahrdungsbeurteilungen auch fiir Homeoffice-Arbeits-
platze. Lassen Sie die Beschaftigten ergonomische Arbeits-
mittel wahlen.

3. Beziehen Sie lhre Kolleginnen und Kollegen ein und sam-
meln Sie Riickmeldungen, Erfahrungen und Wiinsche. So
gewinnen Sie Argumente fiir Verhandlungen.

4. Transparenz schaffen: Machen Sie deutlich, dass Home-
office kein ,Privileg” ist, sondern Teil moderner Arbeitsorga-
nisation. Wer flexibel arbeitet, muss auch sicher und gesund
arbeiten kdnnen.

=2 FAZIT

Mitbestimmen, bevor Fakten geschaffen
werden

Homeoffice und mobile Arbeit sind langst Alltag. Doch

sie diirfen nicht im Alleingang geregelt werden. Sie als
Personalrat haben starke Mitbestimmungsrechte bei Ar-
beitszeit, Technik, Gesundheitsschutz und Gleichbehand-
lung. Nutzen Sie diese Rechte aktiv, bevor die Dienst-
stellenleitung Fakten schafft. So stellen Sie sicher, dass
Flexibilitat nicht zur Uberlastung fiihrt, sondern wirklich
allen zugutekommt.




Beurteilung | Lesezeit 3 Minuten

BEAMTENRECHT

Flir eine Beforderung gilt die letzte dafiir relevante
Beurteilung lhrer Kollegen

Einer der haufigsten Streitpunkte im Beamtenrecht ist die Frage, ob bei der Beférderung eines
Beamten alles richtig gelaufen ist. Dabei spielen die Beurteilungen des Beamten durch den Dienst-
herrn eine maBgebliche Rolle. Eine wichtige Frage zu diesem Themenbereich hat nun das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Bremen geklart (30.6.2025, Az. 2 B 56/25).

Keine aktuelle Bewertung

Der Fall: Eine Studienratin hatte sich auf eine Stelle als Fachbe-
reichsleiterin beworben. lhre Bewerbung scheiterte unter anderem
daran, dass in ihrer aktuellen dienstlichen Beurteilung das Krite-
rium ,leitende, koordinierende und beratende Aufgaben mit be-
sonderer Verantwortung” nicht bewertet wurde. Der Grund: Sie
war zwischenzeitlich rechtswidrig versetzt worden. Auf ihrer neu-
en Stelle konnte sie in dieser Zeit, anders als in der Vergangenheit,
keine Leitungsaufgaben wahrnehmen.

Die Lehrerin argumentierte, das Kriterium misse trotzdem |, fiktiv
fortgeschrieben” werden, also so bewertet werden, wie es gewe-
sen ware, wenn sie ihre Leitungsaufgabe hatte fortsetzen konnen.

Gericht erlaubt fiktive Fortschreibung nicht

Das Urteil: Eine fiktive Fortschreibung war hier nicht zulassig.
Stattdessen miisse — wenn ein wichtiges Kriterium in der aktuellen
Beurteilung fehlt — auf die letzte altere Beurteilung zuriickgegrif-
fen werden, in der dieses Kriterium tatsachlich bewertet wurde, so
die Richter. Diese darf aber nicht zu lange zurtickliegen.

In dem Fall lag die letzte Bewertung des Kriteriums ,leitende,
koordinierende und beratende Aufgaben mit besonderer Verant-
wortung” 9 Jahre zuriick. Das akzeptierten die Richter noch. Die
alte Bewertung hatte also beriicksichtigt werden miissen. Die Ent-
scheidung, dass die Lehrerin nicht beférdert wird, war aber aus
anderen Griinden richtig, so das OVG.

Inhalt ist wichtiger als Struktur

Das Gericht stellte auBerdem klar: Eine dienstliche Beurteilung muss
alle Merkmale von Leistung, Eignung und Beféhigung berticksich-
tigen. Auf entsprechende Zwischeniiberschriften in der Bewertung
kommt es dabei genauso wenig an wie auf die Frage, an welcher

Stelle sich die Beurteilung in der schriftlichen Bewertung findet. Ent-
scheidend ist allein der inhaltliche Gehalt der dienstlichen Bewertung.
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Bewertungen sorgfaltig lesen

Daher sollten Sie und lhre Kollegen Bewertungen stets
sehr sorgféltig lesen. Orientieren Sie sich nicht nur an der
Struktur der Bewertung bzw. des Formulars. Rechnen Sie
damit, dass die bewertenden Personen sich nicht immer
an vorgegebene Strukturen halten.

Achten Sie als Personalrat bei Beurteilungs- und Auswahlverfah-
ren darauf, dass alle fir die Stelle relevanten Kriterien bewertet
wurden. Liegen keine aktuellen Beurteilungen fiir einzelne Punkte
vor, muss der Dienstherr auf altere Beurteilungen zuriickgreifen.
Als Personalrat konnen Sie darauf hinwirken, dass dieser Riick-
griff erfolgt und dokumentiert wird. Fragen Sie im Zweifel die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen ausdriicklich auch nach langer
zuriickliegenden Beurteilungen. So stellen Sie sicher, dass Bewer-
berinnen und Bewerber fair behandelt werden — gerade wenn frii-
here Benachteiligungen im Raum stehen.

Méglicherweise Schadenersatz
statt fiktiver Bewertung

Wenn der Dienstherr durch rechtswidriges Verhalten (wie hier:
diskriminierende Versetzung) eine Bewertung verhindert, gibt es
keinen Anspruch auf eine fiktive Bewertung. Rechtsfolgen kdnnen
vielmehr in Form von Schadenersatz in Geld bestehen, nicht aber
durch eine kiinstliche Fortschreibung von Noten.

=2 FAZIT

Sehen Sie genau hin!

Das OVG Bremen hat die Grenzen der Beurteilungspra-
xis deutlich gezogen: Eine fiktive Fortschreibung gibt es
nicht — stattdessen sind altere Beurteilungen heranzuzie-

hen. Fiir Sie als Personalrat bedeutet diese Entscheidung,
dass Sie bei Auswahlverfahren genau hinsehen sollten,
ob wirklich alle relevanten Kriterien in die Entscheidung
eingeflossen sind. Gerade bei Bewertungen nach Verset-
zungen kann so sichergestellt werden, dass Bewerbun-
gen nicht allein deshalb scheitern, weil aktuelle Beurtei-
lungen liickenhaft sind.
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WISSENSWERTES

Digitale Tools | Lesezeit 3 Minuten

Mitarbeiterbefragungen digital gestalten:
Nutzen Sie als Personalrat Ihre Chancen

Das Thema digitale Mitarbeiterbefragungen gewinnt zunehmend an Bedeutung. In vielen Dienst-
stellen und Einrichtungen des 6ffentlichen Diensts sowie in kirchlichen und kommunalen Kliniken
setzen Leitungsteams auf digitale Tools, um Meinungen, Erfahrungen und Verbesserungsvorschla-

ge der Beschaftigten effizient zu erfassen.

Obwohl es kein konkretes Urteil zu digitalen Befragungen gibt,
sind die Rechte des Personalrats bei Umfragen, Datenerhebung
und Auswertung in der Praxis regelmaBig relevant. Sie als Perso-
nalrat stehen hier vor der Herausforderung, lhre Mitbestimmungs-
rechte zu wahren, gleichzeitig den Einsatz moderner Tools sinnvoll
zu begleiten und sicherzustellen, dass die erhobenen Daten kor-
rekt, anonym und datenschutzkonform behandelt werden.

Die digitale Befragung bietet viele Chancen: Sie erleichtert die
Auswertung groBer Datenmengen, macht Trends und Problem-
felder schneller sichtbar und ermdglicht es, MaBnahmen gezielt
abzuleiten. Fiir Personalrate bedeutet dies jedoch, dass sie sich
frlihzeitig einbringen miissen, um die Interessen der Beschaftigten
zu wahren und sicherzustellen, dass Ergebnisse nicht misshrauch-
lich genutzt werden.

Digitalisierung im Personalwesen

Digitale Tools im Personalwesen erleichtern das Sammeln von
Feedback erheblich. Sie ermdglichen eine schnelle und standar-
disierte Datenerhebung, die gleichzeitig Transparenz schafft. Be-
schaftigte kdnnen zu jeder Zeit teilnehmen, was besonders in
groBeren Einrichtungen oder in Schichtbetrieben von Vorteil ist.
Gleichzeitig liefern digitale Befragungen statistisch auswerthare
Daten, die fiir konkrete MaBnahmen genutzt werden kdnnen —
etwa zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Personalpla-
nung oder der Kommunikation zwischen Leitung und Mitarbeiten-
den.

Die Vorteile digitaler Umfragen liegen auf der Hand: schnelle Aus-
wertung, einfache Vergleichbarkeit iber verschiedene Abteilungen
hinweg und die Mdglichkeit, zeitnah auf Probleme zu reagieren.
Allerdings bergen diese Vorteile auch Risiken, wenn Sie als Per-
sonalrat nicht rechtzeitig eingebunden werden. Ohne Mitbestim-
mung kénnen Fragen, Auswertungskriterien oder der Umgang mit
Daten zu Konflikten fiihren und das Vertrauen der Mitarbeitenden
beeintrachtigen.

Wahren Sie lhre Rechte als Personalrat

Als Personalrat haben Sie bei jeder Form von Befragung Mit-
bestimmungsrechte. Dabei geht es nicht nur um die inhaltliche
Gestaltung der Fragen, sondern auch um die Art und Weise der
Durchfiihrung, die Auswahl der Software, die Datenspeicherung
und die Auswertung. Zu den zentralen Mitbestimmungsrechten
gehdren:

¢ Mitbestimmung bei Planung und Durchfiihrung

Ihr Dienstherr soll Sie friihzeitig einbinden, um Inhalte, Fragestel-
lungen und Ablauf zu priifen. Werden beispielsweise sensible Fra-
gen zu Arbeitshelastung, Gesundheit oder Fiihrungsverhalten ge-
stellt, miissen die Interessen der Mitarbeitenden gewahrt bleiben.
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e Datenschutz und Anonymitat sicherstellen

Digitale Tools speichern Daten haufig auf Servern, die nicht direkt
in der Einrichtung liegen. Stellen Sie als Personalrat sicher, dass
keine Riickschliisse auf einzelne Beschaftigte maoglich sind und
dass Daten verschliisselt Gbertragen werden.

e Ergebnisse kontrollieren

Als Personalrat haben Sie ein Recht darauf, dass Ergebnisse sach-
gerecht ausgewertet und verwendet werden. Dabei sollte sicher-
gestellt sein, dass Ergebnisse nicht missbrauchlich genutzt oder
einzelne Personen identifizierbar werden. Dienststellen, die Perso-
nalrate friihzeitig einbeziehen, kénnen von einer hoheren Akzep-
tanz bei den Mitarbeitenden profitieren.

e Personenbezogene Daten schiitzen

Gerade bei digitalen Befragungen ist der Schutz personenbezoge-
ner Daten entscheidend. Werden Daten unsachgemaB verarbeitet,
kénnen rechtliche Risiken fiir die Einrichtung entstehen. Priifen Sie
als Personalrat, dass

1. die Daten verschliisselt iibermittelt werden. Eine sichere
Ubertragung schiitzt vor unbefugtem Zugriff.

2. keine Riickschliisse auf einzelne Personen maglich sind.
Anonymisierung ist besonders wichtig, wenn sensible The-
men wie Arbeitsbelastung, Mobbing oder Konflikte innerhalb
des Teams behandelt werden.

3. der Zugriff auf Ergebnisse nur befugten Personen vorbehal-
ten ist. Ergebnisse sollten nur dort ausgewertet werden, wo
sie tatsachlich fiir VerbesserungsmaBnahmen genutzt werden.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass digitale Tools nur dann
erfolgreich sind, wenn der Datenschutz transparent kommuniziert
wird. hre Kolleginnen und Kollegen miissen wissen, dass ihre An-
gaben anonym bleiben und dass Sie als Personalrat die Einhaltung
der Datenschutzregeln aktiv iiberwachen.

=2 FAZIT

Chancen nutzen

Digitale Mitarbeiterbefragungen bieten enorme Chancen,
die Zufriedenheit und Arbeitsbedingungen nachhaltig zu

verbessern. Gleichzeitig diirfen Sie lhre Rechte nicht aus
den Augen verlieren. Wer friihzeitig eingebunden wird,
kann Risiken minimieren, Datenschutz gewahrleisten und
aktiv zur Verbesserung der Arbeitsumgebung beitragen.
Eine gut begleitete digitale Befragung wird so zu einem
Instrument fiir ein starkes, motiviertes Team.




und beachten?”

Frage: In unserer Dienststelle mochte die Leitung eine verbeamte-
te Kollegin ohne ihre Zustimmung fiir mehrere Monate in eine an-
dere Abteilung abordnen. Offiziell heif3t es, dies sei aus , organisa-
torischen Griinden” ndtig. Wir als Personalrat fragen uns: Welche
Mitbestimmungsrechte haben wir bei einer Abordnung und wie
kénnen wir (iberpriifen, ob wirklich dienstliche Griinde vorliegen?

Maria Markatou: Abordnungen sind in vielen Verwaltungen
ein sensibles Thema.

Sie betreffen nicht nur die Organisation, sondern auch die person-
liche Situation der Beschaftigten. Das zeigt auch die Leserfrage:
Eine Kollegin soll ohne ihr Einversténdnis voriibergehend in eine
andere Abteilung versetzt werden. Doch was darf die Dienststelle
— und welche Rechte haben Sie als Personalrat?

Eine Abordnung bedeutet, dass eine Beschaftigte oder ein Be-
schéftigter fiir einen bestimmten Zeitraum ganz oder teilweise in
einer anderen Dienststelle oder Abteilung arbeiten soll. Rechtlich
bleibt die Person zwar in ihrer bisherigen Behorde angestellt, aber
die Arbeit wird an einem anderen Ort oder in einer anderen Einheit
verrichtet.

Firr Beschaftigte ist das oft ein tiefer Einschnitt. Arbeitswege kon-
nen langer werden, Tatigkeiten andern sich, und nicht selten fiih-
len sie sich versetzt, weil sie angeblich , nicht mehr passen”. Des-
halb hat der Gesetzgeber Mitbestimmungsrechte des Personalrats
vorgesehen.

Bei Abordnungen handelt es sich um eine personelle MaBnahme,
die nach den Personalvertretungsgesetzen der Lander oder des
Bundes grundsatzlich der Mitbestimmung unterliegt. Das bedeu-
tet: Die Dienststelle darf die MaBnahme nicht einseitig anordnen.
Der Personalrat muss beteiligt und angehért werden.

Der Dienstherr muss Sie als Personalrat rechtzeitig und umfassend
iber die Griinde informieren. Dazu gehort, warum die Abordnung
notig sein soll, wie lange sie dauern soll und welche Aufgaben die
betroffene Person libernehmen soll. Ohne diese Angaben kann der
Personalrat nicht wirksam mitbestimmen.

Eine Abordnung darf nicht willkiirlich erfolgen. Es muss ein dienst-
licher Grund vorliegen. Solche Griinde kdnnen sein:

e voriibergehender Personalbedarf in einer anderen Abteilung

e ein Projekt, das spezielles Fachwissen erfordert

e Umstrukturierungen, die einen befristeten Einsatz notwendig
machen

Kein dienstlicher Grund liegt vor, wenn die Abordnung nur dazu
dient, eine Person ,loszuwerden” oder abzustrafen.

Auch bloBe Behauptungen der Dienststelle, etwa ,das Vertrau-
ensverhaltnis ist gestort”, reichen nicht. Ein solcher Vorwurf muss
durch konkrete Tatsachen belegt sein.

~Was muss ich bei Abordnungen wissen

Als Personalrat haben Sie das Recht, die Abordnung zu priifen. Sie
kénnen:

e die Unterlagen einsehen — damit Sie nachvollziehen kénnen,
welche Griinde die Dienststelle vortragt.

e Fragen stellen — wenn Begriindungen unklar oder wider-
sprichlich sind.

e die Zustimmung verweigern, wenn Sie Zweifel an der Recht-
maBigkeit haben.

Verweigern kdnnen Sie, wenn

e kein dienstlicher Grund erkennbar ist,

e die MaBnahme eine Benachteiligung darstellt,

e die Abordnung unverhaltnismaBig ist, also z. B. zu lange
dauert oder die Aufgaben nicht dem Status der Person ent-
sprechen.

Kommt es zum Streit, entscheidet in letzter Konsequenz die zu-
standige Einigungsstelle oder das Verwaltungsgericht.

Grundsatzlich kann eine Abordnung auch ohne Zustimmung der
betroffenen Person angeordnet werden. Aber: Je langer die Ab-
ordnung dauert, desto gewichtiger sind die Anforderungen an die
Begriindung. Bei langeren Zeitrdumen — etwa iiber 6 Monate hin-
aus — sind die Hiirden besonders hoch.

Achten Sie darauf, dass die Dienststelle die personliche Situation
beriicksichtigt. Familidre Verpflichtungen, gesundheitliche Ein-
schrankungen, Fahrtzeiten: All das gehért in die Interessenabwa-

gung.

In der Praxis entstehen Konflikte oft dann, wenn Abordnungen als
«StrafmaBnahme” empfunden werden. Beschéftigte berichten, sie
seien versetzt worden, weil sie Kritik geduBert haben oder nicht
ins Team passen wiirden. Hier sind Sie als Personalrat besonders
gefordert. Vage Aussagen wie ,zur besseren Organisation” oder
~wegen Spannungen im Team"” sind meist nicht ausreichend.

1. Lassen Sie sich die Abordnungsgriinde schriftlich vorlegen.
Fordern Sie Details ein, zum Beispiel {iber Dauer, Einsatzort
und Aufgaben.

2. Sprechen Sie mit der Kollegin oder dem Kollegen. Nur so
konnen Sie einschatzen, welche Belastungen die MaBnahme
mit sich bringt.

3. Priifen Sie, ob die Abordnung im Verhéltnis zu den Interessen
der Beschaftigten steht.

4. Verweisen Sie auf die Pflicht des Dienstherrn, konkrete und
belegbare Griinde darzulegen.

5. Wenn die Abordnung offensichtlich unrechtmaBig oder un-
zumutbar ist, haben Sie ein starkes Mitbestimmungsrecht.



HATTEN SIE'S GEWUSST?

PflichtverstoBe | Lesezeit 1 Minute

aus der Personalakte

Viele Beschaftigte gehen davon aus, dass eine Abmahnung nach 2 oder
3 Jahren automatisch aus der Personalakte verschwindet. Doch das ist
ein Irrtum. Eine Abmahnung bleibt so lange bestehen, bis sie ihre soge-

nannte ,Warnfunktion” verloren hat.

Dienstherren kénnen sich namlich noch Jahre spéter auf eine
Abmahnung berufen, wenn es zu weiteren Pflichtverletzungen
kommt.

Aber: Abmahnungen diirfen nicht ewig in der Akte liegen bleiben.
Spatestens dann, wenn Beschaftigte sich iiber langere Zeit — hau-
fig mehrere Jahre — tadellos verhalten haben, verliert die Abomah-
nung ihre Wirkung. Gerichte sprechen in solchen Féllen von einer
»Verwirkung”. Dann haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einen Anspruch darauf, dass die Abomahnung aus der Personalakte
entfernt wird.

Raten Sie zur Klage

Besonders wichtig: Abmahnungen, die inhaltlich ungenau oder
gar unberechtigt sind, kénnen schon friiher angegriffen werden.
Beschaftigte miissen sich das nicht gefallen lassen.

Abmahnungen verschwinden nicht automatisch

Auf Rechte hinweisen

Weisen Sie als Personalrat R

Kolleginnen und Kollegen da- "”“‘:" i

rauf hin, dass sie Abmahnun- Es“;:'ﬁta s

gen nicht einfach hinnehmen ™'

miissen. Zum einen kdnnen 0o
sie gegen eine unberechtigte P\bma“““
Abmahnung rechtlich vorge- =

hen. Zum anderen lohnt es sich, ’Q
nach einigen Jahren die Entfernung . Musterman® genSe’
einer alten Abmahnung zu beantragen. <aqust ‘i?m‘m\\"

Das sorgt fiir eine saubere Personalakte und
verhindert, dass langst (iberholte Vorwiirfe spater wieder ausge-
graben werden. Denn: Von ganz allein verschwinden Abmahnun-
gen aus Personalakten in den seltensten Fallen.

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

Das lesen Sie
in der nachsten

12 PERSONALRAT AKTUELL

AGG
Rucksicht auf Eltern

EINGRUPPIERUNG
Gehalt eines Schlagzeugers

BEAMTENRECHT
Entlassung einer
Kommissaranwarterin

Ausgabe
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